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BENÜTZUNGSREGLEMENT 
 

Vorplatz/Eingang der reformierten Kirche 

Bevor der Antrag zur Belegung des Dorfplatzes an die Gemeinde Oberengstringen gerichtet wird, muss für jede Veran-
staltung vorgängig bei der reformierten Kirchgemeinde (oberengstringen@zh.ref.ch) die Einwilligung für die Dorfplatz-

Belegung eingeholt werden. 

 
Übernahme und Abgabe 

Der vom Veranstalter belegte Dorfplatz mit allen belegbaren Orten, Mobilien und Geräten wird wie gesehen für eine ein-
malige Nutzung gemäss Antragsformular übernommen. Das Einrichten mit der notwendigen Infrastuktur vor dem Anlass, 
die Reinigung der zugemieteten Ausstattung, das korrekte Aufräumen und die sorgfältige Reinigung des Platzes sowie 
die komplette Räumung inkl. Abfallentsorgung nach dem Anlass ist Sache des Veranstalters. 

 
Kontaktnummer – nur für Notfälle! 

Der Hauswart des Gemeindehauses, Herr Michael Lüscher, kann im Notfall und für ausserplanmässige technische Unter-
stützung unter der Telefonnummer 043 455 17 24 hinzugezogen werden. 

 
Umgebung und Sorgfaltspflicht 

Neben dem Dorfplatz (Gemeindehausplatz) selbst, ist dem Brunnen und dem Bibliothekseingang ebenfalls Sorge zu 
tragen und alles sauber zu halten. Die Kosten von Beschädigungen jeglicher Art werden dem Veranstalter belastet. Kin-
der und Tiere müssen beaufsichtigt werden. 
 

Die Eingänge zum Gemeindehaus, zur Bibliothek und zur Kirche sind in jedem Fall freizuhalten! 
 
Lärmschutzverordnung 

Die Lärmschutzverordnung der Gemeinde Oberengstringen (www.oberengstringen.ch/Reglemente) ist unbedingt zu be-
folgen. 
 
Haftung 

Der Veranstalter ist für Unfälle und Schäden und zwar auch für solche, die von seinen Gästen verursacht werden, voll 
haftbar. Unfall- und allfällige weitere Versicherungen sind Sache des Veranstalters. 
 
Jugendkommission der Gemeinde Oberengstringen 
Thema Jugendschutz 

 
Die Veranstalter verpflichten sich, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Insbesondere sind dies: 

 Verbot von Verkauf und Weitergabe alkoholischer Getränke an unter 16 Jährige 

 Verbot von Verkauf und Weitergabe gebrannter Wasser an unter 18 Jährige 

 Verbot von Verkauf und Weitergabe von Tabakwaren an unter 16 Jährige 
 
Die Verkaufsstellen von Alkohol und Tabak sind verpflichtet, mit gut sichtbar angebrachten Schildern auf diese Gesetze 
hinzuweisen. Die Alterskontrolle ist vom Verkaufspersonal vorzunehmen.  
 
Sämtliches Jugendschutzmaterial (Schilder, Broschüren, Merkblätter usw.) kann bei der Suchtpräventionsstelle 
(www.supad.ch oder Telefon 044 731 13 21) gratis bezogen werden. Bei grösseren Anlässen empfiehlt die Gemeinde, dass 
das Verkaufspersonal an einer Schulung der Suchtpräventionsstelle zum Thema Jugendschutz teilnimmt. 
 
Bei Fragen zum Thema Jugendschutz wenden Sie sich an: 
Jugendinfostelle der Gemeinde Oberengstringen 
Zürcherstrasse 125, 8102 Oberengstringen 
Telefon: 044 750 19 75 
 
 
 

Spezialbewilligungen: 
Für das Abspielen von Interpreten auf diversen Tonträgern braucht es eine Meldung an die SUISA (Schweizerische Gesell-

schaft f.d. Rechte d. Urheber musikalischer Werke) an der Bellariastrasse 82, 8038 Zürich. Tel. 044 485 66 66 oder E-Mail 
suisa@suisa.ch. Die SUISA wird die Rechnung direkt an den Veranstalter schicken. 
 

 
 
 

Sofortige Auflösung der Veranstaltung 
Bei Zweckentfremdung der beanspruchten bzw. angegebenen Nutzung/Veranstaltung kann die Gemeinde jeder-
zeit und unwiderruflich von dieser Vereinbarung zurücktreten. Ebenso kann bei Veränderung der Nut-
zung/Veranstaltung während des Anlasses der Dorfplatz sofort geräumt und die Veranstaltung beendet werden. 

 

ES GILT STRIKTES RAUCHVERBOT IM GANZEN GEMEINDEHAUS  
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